
Antrag auf Beurlaubung vom Studium  
(gem. § 12 Immatrikulationsordnung) 

Freistellung vom Unterricht  
(„Studienbefreiung“ gem. § 13  Immatrikulationsordnung) 

 

Bitte innerhalb der im Vorlesungsverzeichnis ausgewiesenen Rückmeldefrist im 

Studentensekretariat (Raum M1 01) abgeben.  
 

Name:              Vorname:       
 

Matrikelnummer:         Studiengang:         
 

Anschrift :       

 
  Beurlaubung vom Studium 
 Befreiung vom Unterricht im Fach       

 

Beurlaubung/ Befreiung für das  Wintersemester           
     Sommersemester       
       

Grund für die Beurlaubung gemäß § 12 Absatz 1 Immatrikulationsordnung: 
 

 Krankheit, die ein ordnungsgemäßes Studium unmöglich macht, insbesondere, wenn sie mehr als die Hälfte der 
Vorlesungszeit andauert; eine ärztliche Bescheinigung füge ich bei. 

   Pflege eines erkrankten oder sonst hilfsbedürftigen nahen Angehörigen, einen Nachweis füge ich bei. 
 Schwangerschaft, Betreuung und Erziehung eines Kindes in Zeiten, in denen bei Bestehen eines 

Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Elternzeit bestünde. 
 Studienbezogener Auslandsaufenthalt, eine Bescheinigung/Zulassung der aufnehmenden Hochschule füge ich bei. 
  Abwesenheit von der Hochschule wegen eines studiengangbezogenen Praktikums, das nicht Teil des Studiums ist, 

die Praktikumsvereinbarung füge ich bei. 
  Ableistung des Wehrdienstes oder Zivildienstes, die Einberufung o. ä. füge ich bei. 

 

Erläuterung des Grundes für die Beurlaubung, weitere Gründe: 
 

 

Grund für die Studienbefreiung gemäß § 13 Absatz 1 Immatrikulationsordnung: 
 

 

 
 
______________________                            ___________________________ 
 Ort, Datum     Unterschrift des Antragstellers 
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Wird von der Verwaltung ausgefüllt! 

 
Studierendenverwaltung:                                                

Voraussetzungen   

 liegen vor/ 

 liegen nicht vor 

         

 Datum    Unterschrift                                       
 

 

Der Prorektor für Studium und Lehre: 
 

          

 

         

 Datum    Unterschrift                                       
 

 

Der Rektor: 

 

         genehmigt 

         nicht genehmigt 

         

 Datum    Unterschrift 
 

 

Auszug aus der Immatrikulationsordnung 

der Hochschule für Musik und Theater Rostock 
vom 06.Oktober 2010 

 

§ 12 
Beurlaubung 

 
(1) Bei Nachweis eines wichtigen Grundes wird ein Studierender auf seinen schriftlichen Antrag vom Studium beurlaubt. Wichtige 

Gründe sind insbesondere: 
 

1. Krankheit, die ein ordnungsgemäßes Studium unmöglich macht, insbesondere, wenn sie mehr als die Hälfte der 
Vorlesungszeit andauert; hierfür muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden, 

2. Pflege eines erkrankten oder sonst hilfsbedürftigen nahen Angehörigen, 
3. Schwangerschaft, Betreuung und Erziehung eines Kindes in Zeiten, in denen bei Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 

Anspruch auf Elternzeit bestünde, 
4. Studienbezogener Auslandsaufenthalt, 
5. Abwesenheit von der Hochschule wegen eines studiengangbezogenen Praktikums, das nicht Teil des Studiums ist, 
6. Ableistung des Wehrdienstes oder Zivildienstes; in diesem Fall ist der Bescheid über die Dienstpflicht oder eine amtlich 

beglaubigte Kopie vorzulegen. 
 
(2) Die Beurlaubung erfolgt jeweils für die Dauer eines Semesters. In der Regel werden nicht mehr als vier Semester als Urlaubssemester 

gewährt, zusammenhängend höchstens zwei Semester. Beurlaubungen zum Zwecke der Betreuung und Erziehung eines Kindes 
werden auf die Frist nicht angerechnet. 

(3) Der Antrag ist unverzüglich nach Kenntnis von dem Beurlaubungsgrund schriftlich an das Rektorat zu richten. 
(4) Antrag und Beurlaubung befreien nicht von der Verpflichtung zur Rückmeldung. 
(5) Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. Studienleistungen können während der Beurlaubung nicht erbracht werden. Dauert 

die Beurlaubung länger als sechs Monate an, so ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten in der Selbstverwaltung. 
 

§ 13 
Studienbefreiung 

 
(1) Studierende, die ohne die Beurlaubung für das ganze Semester beantragt zu haben, aus Gründen, die eine Beurlaubung rechtfertigen 

würden, am Unterricht in einzelnen Fächern nicht teilnehmen können, sind verpflichtet, einen Antrag auf Studienbefreiung zu 
stellen. Der Antrag ist schriftlich begründet an das Rektorat zu richten. 

(2) Das Semester wird auf die Studienzeit angerechnet. 
 

Wichtige Hinweise zur Beantragung einer Beurlaubung vom Studium 
 
1.   Wird eine Beurlaubung vom Studium beantragt, so muss unabhängig davon gleichzeitig eine Rückmeldung zu diesem Urlaubssemester 

erfolgen. 
 
Achtung! Wenn sie Ihr Studium im Anschluss an die Beurlaubung hier fortsetzen möchten, ist eine form- und fristgebundene Rückmeldung zum 
darauf folgenden Semester erforderlich. Beachten Sie daher bitte die Rückmeldetermine! 
 
2.   Für die Antragstellung auf Beurlaubung vom Studium sind neben einer vollständigen Rückmeldung folgende Unterlagen einzureichen: 

• Praktikumsnachweis 
• Ärztliches Attest (bei Krankheit oder Schwangerschaft) 
• Einberufungsbescheid für Wehr – oder Zivildienst 
• Nachweis über ein Auslandsaufenthalt 
• Nachweis über sonstige Gründe 


